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D.

STATUTEN

fiir die
(eographisch-Ethnographische Gesellschaft
Zurich

§ L

Die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Ziirich
(hervorgegangen aus der Vereinigung der im Jahre 1888
gegriindeten Ethnographischen Gesellschaft und der im Jahre
1897 konstituierten Geographischen Gesellschaft), bezweckt
die Forderung und Verbreitung geographischer Kenntnisse,
sowie die wissenschaftliche Pflege der verschiedenen Diszi-
plinen der gesamten Erd- und Volkerkunde, insbesondere
auch der vaterlandischen Geographie und Ethnographie.

§ 2.

Diesen Aufgaben suchtdie Geographisch-Ethnographische
Gesellschaft gerecht zu werden:

1. Durch regelméssige Versammlungen mit Vortrdgen und
Mitteilungen im Winterhalbjahr.

2. Durch Exkursionen.
3. Durch Herausgabe eigener Publikationen.

4. Durch Unterstiitzung des Ankaufes von Sammelwerken,
Monographien, Atlanten und Karten fiiir die Zentral-
bibliothek Ziirich.

5. Nach Massgabe ihrer Mittel Forderung der Sammlung
fiir Volkerkunde der Universitdt Ziirich.
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§ 3.

An der Spitze der Geographisch-Ethnographischen Gesell-
schait steht ein von der Hauptversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewdhlter Vorstand von héchstens 15 Mitgliedern.

Aus der Mitte desselben wihlt die Hauptversammlung
den Prasidenten, im iibrigen konstituiert sich der Vorstand
selbst. Die Mitglieder des Vorstandes sind wieder wahlbar.

§ 4.

Wer die Mitgliedschait der Geographisch - Ethnogra-
phischen Gesellschaft zu erwerben wiinscht, hat sich bei
einem Vorstandsmitglied schriftlich oder miindlich anzumelden.
Uber die Aufnahmsgesuche entscheidet der Vorstand.

Der Austritt aus der Geographisch-Ethnographischen
Gesellschaft kann nur auf Ende des Rechnungsjahres (31. Mérz)
stattfinden.

§ 5.

Die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft kann
" auf Antrag des Vorstandes Ehrenmitglieder ernennen.

§ 6.

Die Geographisch-Ethnographische Gesellschait bezieht
zur Deckung ihrer Ausgaben von ihren Mitgliedern einen
Jahresbeitrag von 10 Franken.

Sie sucht sich durch Zusicherung grésserer Jahresbei-
trige von Seite der eidgendssischen, kantonalen und kom-
munalen Behorden oder Korporationen die ndétigen Mittel
fiir die Losung ihrer Aufgaben zu sichern.

§ 7.
Die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Ziirich
ist Mitglied des Verbandes der schweizerischen geographischen
Gesellschaften und betatigt sich an deren Bestrebungen.

§ 8.
Im Friihjahr findet die Hauptversammlung statt, in
-welcher folgende Geschifte zu behandeln sind:
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1. Vorlage und Abnahme des Jahresberichtes und der
Jahresrechnung. _

2. Vornahme der Ergidnzungs- und Erneuerungs-Wahlen,
sowie Bestellung der Rechnungsrevisoren.

3. Antrdge des Vorstandes, welche der Genehmigung der
Hauptversammlung zu unterbreiten sind.

4, Antrage betreffend Statutenrevision.

§ 9.

Die Statutenrevision kann nur in der Hauptversammlung
behandelt werden. Jeder Antrag auf Revision, der von Seite
eines Vereinsmitgliedes gestellt wird, ist zundchst dem Vor-
stand zur Beratung und Antragstellung zu iiberweisen, und
zwar mindestens vier Wochen vor der Hauptversammlung.

§ 10.

Die vorstehenden Statuten treten sofort in Kraft. Sie
ersetzen diejenigen vom 17. Mai 1905.

Ziirich, den 7. Juni 1916.

Der Prisident:
Prof. Dr. Hans Wehrli.

Der Sekretir:
Prof. U. Ritter.



	Statuten für die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich

